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Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 12. Juli 2021 
 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Annahme von Spenden; 
Genehmigung 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Annahme der Spenden wird gemäß Anlage zur Sitzungsvorlage zugestimmt. 
 

2. ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH 
(ABK); Jahresabschluss 2020 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der ABK - Abfall-
wirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH wird damit beauf-
tragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen: 

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.  

2. Der Jahresfehlbetrag von 2.563,47 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 

 

2.1 ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH 
(ABK); 
Jahresabschluss 2020 - Entlastung des Aufsichtsrats 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der ABK - Abfall-
wirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH wird damit beauf-
tragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen. 
 

Hinweise: 

 Landrat Zeno Danner sowie die Kreisräte Baumert und Kessler nahmen wegen Befangen-
heit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 

 Die Sitzung wurde bei diesem TOP von Herrn ELB Gärtner geleitet. 

 Kreisrat Mutter moniert, dass die Sitzungsleitung bei diesem TOP von Herrn ELB Gärtner 
übernommen wurde und nicht von einem der gewählten Stellvertreter im Ausschussvorsitz. 

 

3. Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH;  
Jahresabschluss 2020 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Ambulante 
Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen 
zuzustimmen: 

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.  
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2. Der Jahresfehlbetrag von 181.076,19 EUR wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag in 
Höhe von 260.302,84 EUR verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.  
 

3.1 Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2020; 
Entlastung des Aufsichtsrats 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Ambulante 
Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichts-
rats zuzustimmen. 
 

Hinweis: 

Bei der Beratung und Beschlussfassung über diesen TOP waren keine Befangenen anwesend. 
 

4. Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH;  
Jahresabschluss 2020 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Beschäfti-
gungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbe-
schlüssen zuzustimmen:  

1. Der Jahresabschluss 2020 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.386 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen und 
vom Gesellschafter ausgeglichen. 

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.  
 

4.1 Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2020; 
Entlastung des Aufsichtsrats 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Beschäfti-
gungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Entlastung des 
Aufsichtsrats zuzustimmen.  

 
Hinweis: 

Kreisrat Hirt nahm wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung 
teil. 
 

5. Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT);  
Jahresabschluss 2020 

  
 Beschluss (einstimmig): 

Die in der Gesellschafterversammlung am 18. Juni 2021 unter dem Vorbehalt der Zustim-
mung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt: 

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.  
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2. Der Jahresüberschuss von 19.530,09 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 

4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt. 
 

6. REGIO Konstanz Bodensee Hegau e.V.;  
a) Jahresabschluss 2020 
b) Neue Beitragsordnung ab 1. Januar 2021 

  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Jahresabschluss des REGIO Konstanz Bodensee 
Hegau e. V. für 2020 und die Ausführungen zur neuen Beitragsordnung ab 01.01.2021 zur 
Kenntnis. 

7. Volkshochschule Landkreis Konstanz e. V.; 
Jahresabschluss 2020 und aktuelle Entwicklungen 

  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Jahresabschluss der VHS Landkreis Konstanz e. V. 
und die aktuellen Entwicklungen zur Kenntnis. 

Die weitere Beratung erfolgt in der nächsten Sitzung des Kultur- und Schulausschusses im Sep-
tember 2021. 

8. IT-Betreuung an den Kreisschulen; 
Vorstellung des Gutachtens der ACP 

  
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Die Empfehlungen des Gutachtens zur IT-Betreuung an den Schulen des Landkreises 
werden stufenweise umgesetzt. 

2. Die im Gutachten dargestellten fünf IT Stellen für die Koordination, den Support und die 
zentrale Beschaffung von IT-Equipment werden in den Stellenplan 2022 und die erfor-
derlichen Finanzmittel in den Haushalt 2022 aufgenommen. 

3. Die IT Stellen werden bereits im 3./4. Quartal 2021 ausgeschrieben und noch in 2021 
besetzt. 

 
Hinweis: 

Der Kultur- und Schulausschuss hat am 28.06.2021 vorberaten; er empfiehlt ebenfalls einstim-
mig den Beschlussvorschlag.  
 

9. Kreisimpfzentrum (KIZ); 
Fortführung bis 30. September 2021 

  
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 1 Enthaltung): 

1. Einer Verlängerung des Betriebs des Kreisimpfzentrums (KIZ) in der Stadthalle Singen bei 

Bedarf bis zum 30. September 2021 wird zugestimmt. 
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2. Die Verwaltung wird damit beauftragt, die hierfür notwendigen Verträge und Vereinba-
rungen abzuschließen und damit den reibungslosen (Weiter)Betrieb sicherzustellen.  

 

10. Parkraumbewirtschaftung an den Liegenschaften des Landkreises Konstanz 
  
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (Mehrheit der Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen,       

3 Enthaltungen): 

1.  Das vorgelegte Konzept zur Parkraumbewirtschaftung an den vorgeschlagenen Liegen-
schaften (Zusammenfassung Anlage 1) soll umgesetzt werden. 

2.  Der Höhe der Parkgebühren für die Jahreskarten für Mitarbeitende des Landkreises und 
Lehrkräfte in Höhe von 150 EUR wird zugestimmt; ebenso der Gebühr für die Tageskar-
ten auf den Schulparkplätzen in Höhe von 80 Cent (20 Cent/h).    

3.  Die Ausnahmeregelung, wonach Kreisräte und für den Landkreis ehrenamtlich Tätige 
keine Parkgebühren zu entrichten haben wird beibehalten; die Ausnahmeregelung für E-
Fahrzeuge soll aufgehoben werden (künftig kostenpflichtig).  

4.  Die Verwaltung wird beauftragt, auf die Städte Konstanz, Radolfzell, Singen und 
Stockach zuzugehen mit dem Ziel, dass die Parkplätze des Landkreises durch die städti-
schen Vollzugsdienste überwacht werden; in diesem Zusammenhang sollen auch Lösun-
gen für das Ausweichparken erörtert werden.    

5.  Der Kreistag wird über das Ergebnis der Gespräche mit den Städten und über die Ent-
scheidung des Personalrates sowie das weitere Vorgehen informiert.  

 

11. Fortführung der Grundförderung der Cluster durch die Clusterinitiativen Bodensee 
(CLIB) 

  
 Beschluss (einstimmig, ohne förmliche Abstimmung): 

1. Der Landkreis Konstanz stimmt der Weiterführung der Clusterfinanzierung entsprechend 
der ausgearbeiteten „Kriterien für die Förderung von Clustern“ für die Jahre 2022 – 2023 
zu. Die jeweiligen Mittel werden in den Entwürfen der jeweiligen Haushaltspläne veran-
schlagt (2022: 60.000 EUR, 2023: 60.000 EUR). 

2. Über die anteilige Förderung des neuen Clusters „Kultur- und Kreativwirtschaft“ für das 
Jahr 2021 mit 10.000 EUR und ab 2022 (20.000 EUR) wird in der nächsten Sitzung des 
Kreistags am 26.07.2021 beraten und beschlossen. 

3. Die CLIB wird damit beauftragt, im Frühjahr 2022 eine Verbreitungs- und Wirkungsana-
lyse der Cluster vorzulegen; diese Analyse ist Basis für die weitere Förderung der Cluster 
und deren Höhe in den Jahren 2024 ff. 

12. Mitteilungen 
  

12.1 Finanzkennzahlen 
  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die als Tischvorlage vorgelegten Finanzkennzahlen für 
den Haushalt 2022 zur Kenntnis. 
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13. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
  

13.1 Ausschöpfung der Kreditermächtigung aus 2018 
  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Der Vorsitzende teilt mit: 

 Entsprechend des Beschlusses des Kreistags vom 25.05.2020 wurden die Kredite aus der 
Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 8,3 Mio. EUR aufgenommen.  

 Hierbei wurden rd. 2,751 Mio. EUR der Kreditermächtigung über die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) zur Finanzierung von drei verschiedenen Projekten beantragt und 
aufgenommen. Die restlichen 5,549 Mio. EUR wurden bei der Commerzbank AG aufge-
nommen. 

 Die Darlehen bei der KfW standen bis Juni 2021 zum Abruf bereit und wurden zum 17. Juni 
abgerufen.  

 Aufgrund von Kostenreduzierungen des Projektes „K6178 Wasserburgertal“ konnten nur 
insgesamt 2,607 Mio. EUR von den ursprünglich beantragten 2,751 Mio. EUR abgerufen 
werden.  

 Aus diesem Grund wurden nicht insgesamt 8,3 Mio. EUR, sondern 8,15 Mio. EUR aus der 
Kreditermächtigung 2018 aufgenommen. 

 

13.2 Finanzielle Auswirkungen von Beschlüssen der Ausschüsse und des Kreistags auf die 
Folgejahre; 
Angaben im "Kontoauszug" für diesen Ausschuss 

  
 Beschluss: 

Entfällt. 

Kreisrätin Röth hält den Kontoauszug für nützlich, aber noch optimierbar. Es fehlt eine “Refe-
renzgröße”, damit man die Zahlen einordnen kann und die damit gewollte Transparenz er-
reicht wird. 

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die heutige Sitzung der Haushaltsstrukturkommission und 
sagt zu, dass man sich darüber nochmals Gedanken machen wird. 
 

 
 


	Betreff
	Beschluß
	Zu

